
Statuten

Vespa-Club
"Stausee-Klingnau"



1. Name, Sitz, Zweck

Art. 1

Unter dem Namen Vespa-Club "Stausee-Klingnau" besteht mit jeweiligem
Sitz ihres Präsidenten ein Verein, der den Zusammenschluss und die Wahrung
der Interessen der Vespa Fahrer im allgemeinen, die Pflege und Förderung
guter Kameradschaft durch Veranstaltungen, Ausfahrten und Wettbewerbe
aller Art bezweckt. Er ist politisch und konfessionell neutral.

2. Organisation

Art. 2

Der Club besteht aus folgenden Personen:

a) Aktivmitglieder
b) Passivmitglieder

       c) Ehrenmitglieder

Art.  3

Als Aktivmitglieder können auf schriftlichen Antrag oder auf Vorschlag von
Mitgliedern und Antrag des Vorstandes hin, alle aktiven Vespafahrer aufge-
nommen werden. Nicht aktive Vespafahrer sollen an den Clubaktivitäten
während mindestens 1 Jahr teilnehmen, bevor über eine Aufnahme ent-
schieden wird.

Die Ehefrauen von Aktivmitgliedern können dem Club ebenfalls beitreten.

Art.  4

Als Passivmitglieder können in den Club eintreten:
Natürliche oder juristische Personen, die den Club finanziell oder moralisch
zu unterstützen wünschen, auch wenn sie selber nicht Vespa-Fahrer sind.
Sie geniessen das Mitspracherecht, sind jedoch weder stimm- noch wahl-
berechtigt.



Art.  5

Als Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich um den Club in hervorra-
gender Weise verdient gemacht hat. Die Ernennung zum Ehrenmitglied er-
folgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.

Art. 6

Über die Aufnahme der Aktiv- und Passivmitglieder entscheidet nach
eventuell vorausgegangener Aufnahme durch den Vorstand die General-
versammlung, in Ausnahmefällen die Frühjahresversammlung.

Art.  7

Aktiv- und Passivmitglieder zahlen jährliche Beiträge, die jeweils an der
Generalversammlung festgesetzt werden.
Die Mitgliederbeiträge werden auf den 30. Juni jeden Jahres fällig.

Art.  8

Für die Verbindlichkeiten des Clubs haftet ausschliesslich das Clubvermö-
gen. Jede persönliche Haftpflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. (Vor-
behalten bleibt  Art. 30).

Art.  9

Der Austritt aus dem Club kann erfolgen:
a) durch schriftliche Anzeige an den Präsidenten
b) durch Streichung
c) durch Ausschluss

Art. 10

Die schriftliche Austritts-Erklärung kann jederzeit erfolgen. Einbezahlte
Beiträge werden jedoch nicht zurückerstattet. Erfolgt das Austrittsbegeh-
ren nach der Generalversammlung eines Jahres, so ist der Beitrag für das
laufende Jahr noch zu entrichten.

Art.  11

Gestrichen werden Aktiv- und Passivmitglieder, die mit ihren Beiträgen



mehr als ein Jahr im Rückstand sind, und diese trotz schriftlicher Mahnung
nicht entrichtet haben.

Art.  12

Ausschluss  wegen unehrenhaften Benehmens innerhalb und ausserhalb
des Clubs oder wegen Zuwiderhandlung gegen die Club-Statuten oder
Clubinteressen erfolgen auf Antrag des Vorstandes in einer Clubversamm-
lung. Solche Abstimmungen geschehen auf Antrag geheim.

Art.  13

Ausgetretene, gestrichene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren jegli-
chen Anspruch auf das Clubvermögen.

3.  Verfassung

Art. 14

Organe des Clubs sind:
 a) Generalversammlung
 b) Frühjahresversammlung
 c) Clubversammlung
 d) Vorstand

Art. 15

Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Clubs. Sie wird ordent-
licherweise alljährlich einmal innerhalb des 4. Quartals einberufen. Die Ein-
ladung erfolgt durch den Vorstand, mindestens 10 Tage vor Abhaltung
durch schriftliches Aufgebot. Sofern der Vorstand es für nötig erachtet,
kann er ausserordentliche Generalversammlungen einberufen.

§ 16

Die Generalversammlung hat folgende Kompetenzen:
a)  Abnahme und Genehmigung der Jahresberichte und der Jahres-
rechnung und Décharge-Erteilung



 b)  Revision der Statuten
 c)  Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
 d)  Beschlussfassung über grössere Veranstaltungen.
Über alle Beschlüsse wird Protokoll geführt.

Die Frühjahresversammlung hat folgende Kompetenzen:
 a)  evtl. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

§ 17

Vereinsversammlungen zur Behandlung der laufenden Geschäfte werden, je
nach Bedürfnis, vom Vorstand einberufen bzw.  durch den Präsidenten.
Über alle Beschlüsse wird Protokoll geführt.

§ 18

Bei allen Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr der abgegebenen
gültigen Stimmen, ausgenommen bei Wahlen, Statutenänderungen und
Auflösung, wo eine 3/4 Mehrheit der anwesenden Stimmen notwendig ist.
Die Abstimmungen erfolgen offen, mit Ausnahme Art. 12 (Ausschluss und
Wahlen). Bei Stimmengleichheit entscheidet der Stichentscheid des Ver-
sammlungsleiters.

§ 19

Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern und wird alle 3 Jahre an der Gene-
ralversammlung in folgender Reihenfolge gewählt:

 1. Präsident
 2. Vice-Präsident  (Sportchef)
 3. Aktuar
 4. Kassier
 5. Beisitzer

Art.  20

Dem Vorstand bleibt die Leitung der Clubgeschäfte vorbehalten. Die Ein-
berufung erfolgt durch den Präsidenten, so oft es die Geschäfte erfordern.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwe-
send sind. Amtierende Vorstandsmitglieder sind von der Beitragspflicht
befreit.



Art.  21

Der Präsident leitet die Versammlung. Er hat die Vorstandssitzungen einzu-
berufen und die Traktanden vorzubereiten.

Art.  22

Der Vice-Präsident hat alljährlich einen administrativen Jahresbericht zu er-
stellen und  vertritt den Präsidenten im Verhinderungsfalle.

Art. 23

Der Aktuar führt das Protokoll der Versammlungen und Vorstandssitzungen.
Er besorgt ferner in Vertretung auf Anordnung die schriftlichen Arbeiten des
Clubs. Die rechtsgültige Unterschrift für den Club führt der Präsident.

Art. 24

Der Kassier besorgt das Rechnungswesen und legt der Generalversamm-
lung darüber einen schriftlichen Kassabericht ab mit den dazugehörenden
Büchern.

Art.  25

Der Sportchef arbeitet das Sportprogramm aus. Er ist verantwortlicher Lei-
ter der Ausfahrten und hat für richtige Ausfertigung der offiziellen Präsenzli-
sten zu sorgen.

Art. 26

Der Beisitzer vertritt ein engeres Vorstandsmitglied im Verhinderungsfalle.
Ferner ist er Abgesandter der übrigen Clubmitglieder.

Art.  27

Die Rechnungsrevisoren haben die vom Kassier abgelegte Jahresrechnung
zu prüfen und die Belege zu kontrollieren und der Generalversammlung
schriftlich Revisorenbericht zu erstatten.



Art. 28

Der Vorstand verfügt über eine Kompetenzsumme von jährlich Fr. 1000.-
(sFr. Eintausend). Für ausserordentliche Ausgaben kann die Generalver-
sammlung die Kompetenzsumme erhöhen.

4. Statutenänderung und Auflösung

Art.  29

Statutenänderungen und die Auflösung können in einer Generalversamm-
lung mit 3/4 Stimmenmehrheit beschlossen werden. Solche Anträge müssen
mindestens 14 Tage vor Abhaltung der Generalversammlung dem Vor-
stand bzw. Präsidenten in schriftlicher Form eingereicht werden.
Solange jedoch noch 7 Mitglieder den Fortbestand des Clubs verlangen,
kann derselbe nicht aufgelöst werden.

Art.  30

a)    Im Falle der Auflösung des Vespa-Clubs „Stausee-Klingnau“ fällt das
ganze Clubvermögen einer wohltätigen Institution zu, sofern dies an einer
Generalversammlung beschlossen wird oder aber analog Art.30 b unter
den Aktivmitgliedern verteilt.

b)   Bei der Auflösung vorhandene Clubschulden werden zu gleichen Teilen
unter den Aktivmitgliedern verteilt.

Art. 31

Durch die Beitrittserklärung zum Club verpflichtet sich jedes Mitglied ohne
weiteres, die vorliegenden Statuten, sowie Beschlüsse und Anordnungen
der Cluborgane gewissenhaft zu befolgen.



5. übergangs- und Schlussbestimmungen

Art.  32

Diese Statuten treten sofort nach ihrer Genehmigung in Kraft und ersetzen
in allen Teilen jene vom 26. November 1988.

Also genehmigt in der ordentlichen Generalversammlung
vom 26. November 1994.

Für den Vespa-Club
„Stausee-Klingnau“

Der Präsident:  Der Aktuar:

Markus Meyer Paul Kim


